Handbuch für solothurnische Gemeinden: Einwohnerkontrolle



Ort und Datum


Anschrift

Einladung zur Abklärung des Aufenthaltsverhältnisses

Sehr geehrte...

Gemäss unseren Informationen halten Sie sich seit geraumer Zeit (oder nicht mehr) an der (Adresse) auf. 

§3 des Gemeindegesetzes besagt, dass Personen innerhalb von 14 Tagen einen Zuzug, einen Wegzug oder einen Umzug innerhalb der Gemeinde bei der zuständigen Einwohnerkontrolle zu melden haben. Die Meldepflicht besteht auch bei Umzügen innerhalb eines Gebäudes.

Wir bitten Sie deshalb zur Abklärung Ihres Aufenthaltsverhältnisses bis 


Freitag, (Datum)
bei der Einwohnerkontrolle Musterhausen vorzusprechen. Für eine allfällige Anmeldung (oder Abmeldung) bringen Sie bitte folgende Unterlagen (Aufzählung der benötigten Unterlagen) mit.

Besten Dank für Ihre Zusammenarbeit!

Freundliche Grüsse

Einwohnerkontrolle Musterhausen

Muster 2a


